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Zwar tritt China in Kontinuität sei

ner Außenpolitik nach wie vor als 

Freund und einflussreicher Fürspre

cher des afrikanischen Kontinents auf, 

doch hat sich das Verhältnis deut

lich gewandelt. Das chinesische Inte

resse an den Staaten Schwarzafrikas 

gilt heute in erster Linie der Siche

rung von Rohstoffen für die chinesi

sche Wirtschaft. Die von Hu beton

te Komplementarität auf wirtschaft

lichem Gebiet manifestiert sich denn 

auch in den gabunischen Ölvorkom

men (Hauptexportprodukt und -ein- 

nahmequelle des Landees) einerseits 

und der Notwendigkeit der langfristi

gen Versorgungssicherung für die chi

nesische Wirtschaft auf der anderen 

Seite. Darüber hinaus kann Gabun 

mit weiteren Rohstoffen wie Holz und 

Manganerz aufwarten, die China be

reits in größerem Umfang aus dem 

afrkanischen Staat bezieht. Nur noch 

wenig unterscheidet die gabunisch-chi

nesische Kooperation im wirtschaftli

chen Bereich von dem klassischen Mo

dell des Verhältnisses zwischen roh

stofflieferndem Entwicklungsland auf 

der einen und Industrieland auf der 

anderen Seite. China liefert an Ga

bun Textilien, elektromechanische Gü

ter sowie Haushaltsgeräte.

Die zukünftige Zusammenarbeit, so 

war man sich einig, solle in erster Li

nie auf den Gebieten Infrastruktur

entwicklung, Landwirtschaft, Ausbeu

tung von Bodenschätzen und beruf

licher Ausbildung intensiviert werden 

und zum beiderseitigen Nutzen erfol

gen. Unter den drei Handelsvereinba

rungen, die von Hu Jintao und sei

nem Gastgeber während des Staats

besuchs unterzeichnet wurden, befand 

sich denn erwartungsgemäß auch eine 

über die Ausbeutung von Ölvorkom

men.

In der Politik wurden - ebenfalls er

wartungsgemäß - keine neuen Akzen

te gesetzt. Hu wiederholte lediglich die 

chinesischen Argumente für eine ver

stärkte Kooperation zwischen seinem 

Land und dem afrikanischen Konti

nent in politischen Fragen (vgl. C.a., 

2003/12, Ü 3) wie der Schaffung einer 

fairen und gleichgewichtigeren wirt

schaftlichen und politischen Weltord

nung, wozu es der intensiven gegen

seitigen Unterstützung bedürfe. (ST, 

4.2.04; XNA, 1.2., 2.2., 3.2.04; Xinhua, 

2.2.04, nach BBC PF, 5.2.04) -kg-

9 Ressourcen und Märkte auch 

in Algerien

Anders als in Gabun boten sich Hu 

Jintao in Algerien, der letzten Sta

tion seiner Auslandsreise, mehr An

knüpfungspunkte aus der Vergangen

heit der bilateralen Beziehungen. Im

merhin hatte die VR China schon 1958 

noch vor der eigentlichen Unabhängig

keit Algeriens die Übergangsregierung 

anerkannt und volle diplomatische Be

ziehungen zu ihr aufgenommen. Im 

Gegenzug waren es dann Algerien und 

Albanien, die den Antrag auf Übertra

gung des chinesischen UNO-Sitzes auf 

die Volksrepublik China beantragten.

Neben der Stärkung der politischen 

Zusammenarbeit im Hinblick auf die 

wirtschaftlichen und politischen Inte

ressen der Entwicklungsländer stan

den auch in Algerien bilaterale wirt

schaftliche Belange im Vordergrund. 

Zwar konnte der zwischenstaatliche 

Handel über lange Jahre nur ver

gleichsweise mäßige Wachstumsraten 

verzeichnen, doch verdreifachte sich 

das bilaterale Handelsvolumen von 

292 Mio. US$ im Jahr 2001 auf nun

mehr immerhin 745 Mio. US$ im Jahr 

2003. Algerien stellt dabei für Chi

na einen der wichtigsten Märkte im 

Rahmen von Bau- und Infrastruktur

projekten auf dem afrikanischen Kon

tinent dar, besitzt auf der anderen 

Seite für die energiehungrige Wirt

schaft des nach den USA inzwischen 

zweitgrößten Importlandes von Erd

öl nicht zuletzt Relevanz als Liefe

rant von Öl und Flüssiggas. Die Ko

operation im Bereich der Erschließung 

von Erdöl- und Erdgasvorkommen soll 

denn nach dem Willen beider Länder 

ausgebaut werden. Ein Kooperations

vertrag zwischen der algerischen Sona- 

trach und der chinesischen China Na

tional Petroleum Corporation konnte 

denn auch im Beisein Hu Jintaos un

terzeichnet werden.

Besonders willkommen ist der algeri

schen Regierung jedoch die Übernah

me von Infrastrukturprojekten durch 

chinesische Bauunternehmen. Die be

reits realisierten Projekte umfassen 

dabei den Eisenbahn-, Damm- und 

Straßenbau ebenso wie die Errichtung 

von Wohnungen. Zunehmend wird Al

gerien jedoch auch ein Absatzmarkt 

für im Rahmen der „Going Global“ 

Strategie chinesischer Hersteller von 

Haushaltsgeräten, Unterhaltungselek

tronik und eher traditioneller Produk

ten wie Arzneimittel oder Textilien. 

(WSJ, 4.2.04; XNA, 3.2., 5.2.03) -kg-

Innenpolitik

10 Berufung Bo Xilais zum

Handelsminister

Anstelle des erkrankten Lü Fuyuan 

wurde Ende Februar Bo Xilai, der bis

herige Gouverneur der Provinz Liao- 

ning, zum Handelsminister berufen. 

Die offizielle Ernennung erfolgte auf 

einer Sitzung des Ständigen Ausschus

ses des Nationalen Volkskongresses am 

29. Februar.

Eine Ersetzung des 59-jährigen Lü Fu

yuan war notwendig geworden, nach

dem dieser seit Mitte des vergangenen 

Jahres seinen Amtsgeschäften wegen 

schwerer Krankheit kaum mehr nach

gehen konnte und daher um seinen 

Rücktritt ersucht hatte. Lü Fuyuan 

war erst im März 2003 zum Leiter 

des damals neu gebildeten Handelsmi

nisteriums berufen worden. Als eine 

der Restrukturierungsmaßnahmen des 

X. Nationalen Volkskongresses waren 

die bis dahin für die Binnenwirtschaft 

zuständige Staatliche Kommission für 

Wirtschaft und Handel und das für 

die Außenwirtschaft zuständige Mi

nisterium für Außenhandel und wirt

schaftliche Kooperation zusammenge

legt worden - ein Schritt, der damit 

begründet wurde, dass mit dem Bei

tritt Chinas zur WTO eine entspre

chende Aufteilung nicht mehr zeitge

mäß sei. Von Lü Fuyuan war insbeson

dere erwartet worden, dass er die sich 

in der Übergangsperiode nach Chinas 

WTO-Beitritt ergebenden außenwirt

schaftlichen Reibungen und Konflik

te glätten würde (vgl. C.a., 2003/3, 

S.313-324). Diese und andere Heraus

forderungen im Amt eines „Supermi

nisters“ für Handel gehen nun auf Bo 

Xilai über.

Mit seiner Ernennung zum Handels

minister erklimmt der 54-jährige Bo 

Xilai eine weitere Stufe auf seiner poli

tischen Karriereleiter, von der zahlrei

che Kommentatoren annehmen, dass 

sie in Zukunft steil nach oben in 

wichtige zentralstaatliche Partei- und
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Regierungsämter weisen dürfte. Der 

Sohn des inzwischen 95-jährigen Bo 

Yibo, ehemals Vizepremier und einer 

der letzten noch lebenden Zeugen des 

revolutionären Kampfes der KPCh vor 

1949, gilt als prominentester Vertreter 

der politischen Elitegruppe der „Prin

zen“, wie die Nachfahren verdienter 

kommunistischer Veteranen mit weit

gespannten persönlichen Netzwerken 

bezeichnet werden. Vor diesem Hinter

grund war sein Aufstieg in ein Amt 

des zentralen Parteistaats seit gerau

mer Zeit allgemein erwartet worden.

Allerdings dürften nicht nur Bo Xilais 

familiäre Hintergründe, sondern auch 

seine Verdienste für die wirtschaftli

che Entwicklung Nordostchinas aus

schlaggebend für seine Bestellung zum 

Handelsminister gewesen sein. Bo, ein 

ausgebildeter Journalist mit Abschlüs

sen der renommierten Beijing-Uni

versität und der Chinesischen Aka

demie für Sozialwissenschaften, ver

brachte die letzten zwei Jahrzehn

te in der nordostchinesischen Provinz 

Liaoning. Seit 1984 besetzte er ver

schiedene Partei- und Regierungsäm

ter in der Hafenstadt Dalian; von 

1993 bis 2001 war er als Parteisek

retär und Bürgermeister Dalians tä

tig. Während seiner Amtszeit stieg 

die Stadt vor allem dank umfangrei

cher Investitionen aus Südkorea und 

Japan zu einer Außenwirtschaftsme

tropole mit überregionaler Ausstrah

lungskraft auf. Als Bestätigung seiner 

Erfolge wurde Bo Xilai im Jahr 2001 

zum Gouverneur der Provinz Liaoning 

ernannt. Hier galt es zum einen, das 

negative Image zu bereinigen, das seit 

1999 durch einen schweren Korrupti

onsskandal in Shenyang auf der Pro

vinz lastete. Zum anderen bestand die 

Herausforderung in der Modernisie

rung der unter einer hohen Konzentra

tion maroder Staatsunternehmen lei

denden Wirtschaft und der Reform 

der sozialen Sicherungssysteme - un

ter Bo wurde Liaoning zur Pilotpro

vinz für Reformexperimente in die

sem Bereich erhoben. Seit Herbst ver

gangenen Jahres engagierte Bo Xilai 

sich ferner im Rahmen der zentral

staatlichen Strategie zur Wiederbele

bung der alten Industriestandorte in 

Nordostchina. Als Schwerpunkte für 

die Provinz Liaoning verfolgte er die 

beschleunigte Reform der Staatsunter

nehmen, die Einführung des Aktien

systems und die verstärkte Kooperati

on mit ausländischen Investoren (C.a., 

2001/3, Ü 28, 2003/10, Ü 25).

Wenn es Bo Xilai aufgrund seiner 

begrenzten Amtszeit als Gouverneur 

der von zahlreichen sozioökonomi

schen Problemen behafteten Provinz 

Liaoning auch noch nicht gelungen ist, 

durchschlagende Erfolge zu erzielen, 

so scheint der Vertrauensvorschuss in 

seine Person doch ausreichend groß, 

um ihm ein Amt auf nationaler Ebene 

zu übergeben. Ein wichtiger Grund für 

den jüngsten Karrieresprung Bo Xilais 

zum Handelsminister dürfte nicht zu

letzt die Tatsache sein, dass Bo sich 

mediengeübt und mit guten Englisch

kenntnissen souverän auf internatio

nalem Parkett bewegt - Fähigkeiten, 

die angesichts des Selbstverständnis

ses Chinas als aufsteigender Weltwirt

schaftsmacht von wachsender Bedeu

tung sind. (XNA, 27., 29.2.04; SCMP, 

16.2.04; ST, 16.2.04; WSJ, 29.2.04) 

-hol-

11 Bestätigung Wang Qishans 

als Beijinger Bürgermeister

Zehn Monate nach seiner Bestellung 

zum amtierenden Bürgermeister von 

Beijing in der Folge der letztjährigen 

SARS-Krise wurde Wang Qishan nun 

formal als Erster Bürgermeister der 

Hauptstadt bestätigt. 742 von 752 Ab

geordnete stimmten am 21. Februar 

auf einer Plenarsitzung des Beijinger 

Volkskongresses für seine Ernennung.

Der 1948 in der Provinz Shanxi ge

borene Wang Qishan ist ausgebilde

ter Ökonom und gilt als Finanzfach

mann. 1995 gründete er als Vorstand 

der China Construction Bank die erste 

Joint Venture Investmentbank. Wäh

rend seiner Amtszeit als stellvertreten

der Gouverneur der Provinz Guang

dong von 1997 bis 2001 war er für die 

Überwindung der Finanzkrise verant

wortlich, die aus dem Zusammenbruch 

der Guangdong International Trust 

and Investment Corporation resultiert 

hatte. Im November 2002 war er zum 

Parteisekretär der Provinz Hainan er

nannt, von dort allerdings bereits im 

April 2003 nach Beijing abberufen 

worden. Als Schwiegersohn des ver

storbenen Vizepremiers und wichti

gen „elder statesman“ Yao Yilin ist 

Wang in die parteistaatlichen Pat

ronagenetzwerke auf zentraler Ebene 

bestens eingebunden und gilt als „auf

steigender Stern“ an der Schnittstelle 

zwischen der vierten und fünften Füh

rungsgeneration (vgl. C.a., 2002/12, 

S.1421).

Im Vorfeld der Austragung der Olym

piade 2008 in Beijing lastet auf Wang 

Qishans Schultern eine große Verant

wortung. Das Image der Stadt hat

te zuletzt gelitten, als sein Vorgänger 

Meng Xuenong nach nur vierteljähri

ger Amtszeit wegen Verfehlungen im 

Umgang mit der SARS-Krise im April 

2003 aus seinem Amt entlassen wor

den war (C.a., 2003/4, Ü 10). Bereits 

zuvor, in der zweiten Hälfte der 1990er 

Jahre, hatte die Affäre um den Beijin

ger Parteisekretär Chen Xitong wei

te Kreise gezogen. Chen verbüßt ge

genwärtig eine Freiheitsstrafe von 16 

Jahren, zu der er im Juli 1998 we

gen Korruption und Amtsmissbrauch 

verurteilt worden war (C.a., 1995/4, 

Ü 9, 1997/9, Ü 8, 1998/8, Ü 5). Vor 

diesem Hintergrund, aber auch ange

sichts der laufenden Antikorruptions

kampagne der Parteiführung gelobte 

Wang Qishan anlässlich seiner forma

len Ernennung eine ehrliche und sau

bere Amtsführung. Er verbürgte sich 

nicht nur für seine eigene Person, son

dern auch für seine Familienangehöri

gen, die er davon abhalten wolle, aus 

seiner Position Nutzen zu ziehen.

Von mindestens ebenso großer Bedeu

tung wie die Austragung der Olym

piade werden aber die praktischen 

Erfolge seiner Regierung sein. Ne

ben der Müll- und Abwasserentsor

gung stellen die notorischen Ver

kehrsstaus, die seit einigen Jahren die 

Hauptverkehrsadern im Stadtzentrum 

Beijings zunehmend lahmlegen, die 

größte stadtplanerische Herausforde

rung dar. Wang Qishan hat kürzlich 

ein Stadtentwicklungskonzept vorge

legt, das die Gründung neuer Satelli

tenstädte in einem Gürtel um das bis

herige Stadtgebiet vorsieht, die jeweils 

eigenständige Arbeits-, Konsum- und 

Wohnstrukturen bilden und den in

nerstädtischen Verkehr entlasten hel

fen. Kerngedanke des Konzepts ist die 

Auslagerung von Verwaltungsdiensten 

und anderen öffentlichen und privaten 

Dienstleistungen aus dem Innenstadt

bereich, um das Verkehrsaufkommen 

dort zu reduzieren. Nicht nur im sym

bolischen, sondern auch im realen geo

graphischen Sinn soll die Stadtregie

rung den Bürgern damit näher kom

men. (XNA, 17., 27.2.04; ST, 23.2.04; 

WSJ, 27.2.04) -hol-
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solche Meinungen öffentlich zu äußern 

(Art. 10). Individuelle Beschwerde

führer sind angehalten, offenbar aber 

nicht verpflichtet, ihre Berichte per

sönlich zu signieren. Abgeordnete von 

Parteikongressen aller Ebenen sollen 

zukünftig das Recht erhalten, in den 

Zeiträumen zwischen den Kongressen 

die von ihnen gewählten Parteikomi

tees und Disziplinkontrollkommissio

nen zu überwachen (Art. 11). Ge

messen an diesen zum Teil innovati

ven Kontrollkompetenzen sind die Re

chenschaftspflichten der jeweils Über

wachten relativ vage formuliert. So fin

det sich mehrfach die Formulierung, 

dass die zuständigen Stellen Proble

me, Kritik und Vorschläge ,glicht zu

rückhalten, sondern prompt weiterlei

ten“, „zügig behandeln“ und „in ange

messener Form beantworten“ sollten.

Im dritten Kapitel, dem deutlich 

längsten Abschnitt des Dokuments, 

werden verschiedene Systeme zur 

Standardisierung innerparteilicher 

Überwachung aufgeführt, die offen

bar als parallele Strukturen nebenein

ander bestehen sollen. Hier handelt 

es sich zum einen um traditionelle 

Entscheidungs- und Kommunikations

mechanismen innerhalb der KPCh 

wie das Prinzip kollektiver Führung 

mit Aufteilung nach individuellen Zu

ständigkeitsbereichen, ein ausgeklü

geltes parteiinternes Rundschreiben- 

und Berichtswesen mit spezifischen 

Verteilerschlüsseln für verschiedene 

inhaltliche Prioritäten, regelmäßige 

Sitzungen zur Stärkung des „demo

kratischen Lebens“ (minzhu sheng- 

hud) innerhalb der Partei oder das 

System von „Briefen und Bittgesu

chen“ (xinfang), mittels dessen Kritik 

und Beschwerden aus der Bevölkerung 

gefiltert und nach oben weitergeleitet 

werden können. Ergänzt werden diese 

traditionellen Mechanismen allerdings 

um einige innovative Elemente, die 

laut autoritativer Erläuterungen erst 

in der jüngeren Vergangenheit getes

tet worden sind.

Zu diesen neuen Mechanismen partei

interner Überwachung gehört an ers

ter Stelle die Einführung regelmä

ßiger Arbeits- und Rechenschaftsbe

richte, die die Ständigen Ausschüs

se jeweils gegenüber den sie konsti

tuierenden Parteikomitees abzulegen 

verpflichtet sind. Auf höchster Ebe

ne hat Generalsekretär Hu Jintao die

se Institution auf der dritten Plenar

tagung des XVI. ZK im September 

2003 begründet, indem er hier erstma

lig einen Arbeitsbericht des Politbü

ros vor dem ZK verlesen hat. In Zu

kunft sollen solche Berichte des Polit

büros auf ZK-Plenarsitzungen zur Re

gel werden. Gleiches gilt für den Stän

digen Ausschuss der Zentralen Dis

ziplinkontrollkommission. Auf lokaler 

Ebene sollen die Ständigen Ausschüs

se von Parteikomitees und Disziplin

kontrollkommissionen einmal jährlich 

einen Arbeits- und Rechenschaftsbe

richt ablegen (Art. 19). Mitglieder 

von Führungsgremien in Parteiorga

nen auf zentraler und lokaler Ebene 

sollen jeweils in der Mitte und ein Jahr 

vor Ablauf ihrer Amtszeit Bericht er

statten (Art. 20). Die Bezeichung die

ser neuen Form der Rechenschaftsle

gung als „Berichte über Amtsführung 

und Redlichkeit“ (shu zhi shu Hari) 

deuten auf die ihnen zugedachte zent

rale Rolle in der Korruptionsbekämp

fung hin.

Ebenfalls als neue Mechanismen ein

geführt werden ein System von In

spektionsteams auf zentraler und Pro

vinzebene zur Überwachung von un

tergeordneten Parteigremien sowie die 

Praxis persönlicher Vorladungen und 

Verwarnungen von intern kritisier

ten Kadern durch die zuständigen 

Disziplinarstellen der Partei. Als in

novatives Element gilt ferner auch 

das nun formal festgeschriebene Recht 

von Mitgliedern lokaler Parteikomi

tees und Disziplinkontrollkommissio

nen, Erkundigungen über die Imple

mentierung zuvor beschlossener par

teipolitischer Maßnahmen einzuholen. 

Neu ist schließlich auch ihr Recht, 

übergeordnete Parteigremien zur Sus

pendierung bzw. Absetzung inkompe

tenter Mitglieder derselben Parteior

ganisation aufzufordern, sofern sie be

gründete Anschuldigungen vorweisen 

können (Art. 35-38).

Eine begrenzte Überwachungsfunkti- 

on „unter der Führung der Partei“ 

wird schließlich auch den Medien zu

gebilligt, deren Aufgabe darin besteht, 

die öffentliche Meinung auf dem Weg 

interner und öffentlicher Berichter

stattung zu reflektieren. Zugleich wer

den die Medien verpflichtet, den „Geist 

der Partei, medienspezifische Diszip

linstandards und ethische Normen zu 

wahren, sich die korrekte Ausrichtung 

bei der Anleitung der öffentlichen Mei

nung zu Eigen zu machen und dem 

gesellschaftlichen Nutzen der Überwa

chung durch die öffentliche Meinung 

große Aufmerksamkeit zu schenken“ 

(Art. 33, 34).

Das vierte Kapitel benennt Maßnah

men zum Schutz derjenigen Partei Ver

treter, die Kritik an anderen vorbrin

gen, vor Vergeltungsakten der Kri

tisierten. Führen persönlich signierte 

Hinweise zur Aufklärung tatsächlichen 

Fehl verhaltens, so soll der Kritiker be

lohnt werden; umgekehrt drohen den 

Anklägern Disziplinär- bzw. gesetzli

che Strafen, sollten sich die Anschul

digungen als fingiert oder unbegrün

det erweisen. Wie schließlich das fünf

te Kapitel regelt, ist die Disziplin

kontrollkommission des ZK befugt, in 

Beratung mit der ZK-Organisations- 

abteilung die vorliegenden Vorschrif

ten auszulegen. Die Vorschriften tre

ten mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Eine eingehende Bewertung der nun 

vorliegenden Regularien, die altherge

brachte und neue Mechanismen par

teiinterner Kontrolle vereint, wird vor 

allem von ihrer konkreten Umsetzung 

abhängen. Im Hinblick auf das er

klärte Ziel der Bekämpfung von Kor

ruption und Amtswillkür insbesondere 

unter ranghohen Führungskadern las

sen sich tatsächlich einige innovative 

Kontrollmechanismen erkennen, deren 

Institutionalisierung dazu beitragen 

könnte, politische Verantwortung und 

Rechenschaftspflicht in dieser Ziel

gruppe zu stärken. Als wichtigstes 

Element ist hier sicherlich die nun ein

geführte Pflicht des Politbüros und der 

Ständigen Ausschüsse der Parteikomi

tees aller Ebenen zu nennen, regelmä

ßig über ihre Arbeit Bericht zu er

statten. Freilich dürfte es für Spitzen

funktionäre der Partei damit nach wie 

vor keineswegs unmöglich sein, ihren 

politischen Einfluss zu ihrem eigenen 

Vorteil geltend zu machen. Betrach

tet man andererseits die zahlreichen 

parallelen Überwachungssysteme, die 

von einem umfangreichen schriftlichen 

Berichtswesen über intensivierte In

spektionsaktivitäten bis hin zu regel

mäßigen Mitgliedersitzungen im Rah

men der Pflege „demokratischen Le

bens“ reichen, so wird die Kehrsei

te der erweiterten Aufsichtsmecha

nismen deutlich: Bei einer ernsthaf

ten Umsetzung der neuen Vorschrif

ten droht den Parteiorganen auf allen 

Ebenen in den kommenden Monaten 

eine Potenzierung interner Kritiksit
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zungen, Beschwerdekorrespondenzen, 

Überprüfungs- und Verwarnungsmaß

nahmen, die die alltäglichen parteipo

litischen Abläufe beeinträchtigen oder 

gar lehmlegen könnten. Sollte das Stu

dium und die Implementierung der 

Vorschriften im Stil einer politischen 

Kampagne erfolgen, wie sich in jüngs

ten Reden von Spitzenvertretern der 

Partei andeutet, so könnten sich eini

ge Mitglieder der KPCh in ein „Über- 

wachungsregime“ versetzt fühlen, in 

dem die formale Pflicht zur Kritik 

und Selbstkritik dazu verleitet, „po

litisch korrekte“ Anschuldigungen zu 

fingieren. Damit könnte eine nicht in

tendierte psychologische Eigendyna

mik der Überwachung entstehen, die 

der Korruptionsbekämpfung nicht un

bedingt dienlich wäre.

Ambivalent zu bewerten ist aber auch 

das dezidierte Ziel „innerparteilicher 

Demokratisierung“, das durch die neu

en Vorschriften angestrebt wird. Wie 

im gesamten Dokument deutlich wird, 

wird innerparteiliche Demokratie hier 

vorwiegend negativ im Sinn der Kon

trolle persönlichen Fehlverhaltens auf 

den Führungsebenen gedeutet - für 

demokratische Partizipation im posi

tiven Sinn einer konstruktiven Mitge

staltung des politischen Prozesses „von 

unten“ finden sich hingegen kaum An

sätze. Klare Schranken werden gegen

über einer wie auch immer gearte

ten demokratischen Öffentlichkeit ge

zogen. So darf die Äußerung von Kri

tik und dissenten Meinungen nur par

teiintern erfolgen, während die Medien 

weiterhin der propagandistischen Wei

sungskompetenz des Parteistaats un

terstehen. Der Demokratiebegriff be

wegt sich damit weiterhin vollständig 

innerhalb der Grenzen des „demokra

tischen Zentralismus“, der den Füh

rungsanspruch der Kommunistischen 

Partei im politischen Alltag ideolo

gisch, organisatorisch und personell 

begründet. Wenn die neuen Vorschrif

ten auch populistischen Forderungen 

nach einer Handhabe gegen korrup

te Spitzenfunktionäre der Partei nach

kommen, dürften sie die Erwartun

gen zahlreicher Reformintellektueller 

an einen politischen Reformaufbruch 

unter der neuen Parteiführung kaum 

erfüllen. (RMRB, 18., 19.2.04; Xin

hua, 30.1., 11., 17., 18., 19., 20.2.04, 

nach BBC PF, 8.2., 12., 20., 21., 22., 

23.2.04; XNA, 17., 19., 20.2.04; SCMP, 

18.2.04) -hol-

13 Revidierte Vorschriften zu

Disziplinarmaßnahmen der 

KPCh

Gemeinsam mit den Vorschriften 

zur innerparteilichen Überwachung (s. 

vorangehende Übersicht) war auf der 

letzten Plenarsitzung der ZK-Diszip- 

linkontrollkommission Ende Dezem

ber 2003 auch eine revidierte Fas

sung der „Vorschriften der Kommu

nistischen Partei Chinas zu Diszipli

narmaßnahmen“ beschlossen worden. 

Diese wurden nun am 19. Februar im 

vollen Wortlaut in der Volkszeitung 

publiziert. Es handelt sich um die end

gültige Revision einer vorläufigen Ver

sion, die im Jahr 1997 zur probeweisen 

Durchführung erlassen worden war.

Die nun vorgelegte Fassung war 

von einer Arbeitsgruppe der ZK-Dis- 

ziplinkontrollkommission ausgearbei

tet worden, die im Dezember 2001 ei

gens für die Revision der bisherigen 

Vorschriften eingesetzt worden war. 

An der Ausarbeitung der endgülti

gen Fassung sollen zahlreiche Exper

ten und Vertreter zentraler Parteior

gane beratend teilgenommen haben; 

persönliche Weisungen sollen insbe

sondere vom Leiter der ZK-Diszip- 

linkontrollkommission Wu Guanzheng 

und seinem Stellvertreter He Yong er

gangen sein.

Laut Darstellung eines hochrangigen 

Kommissionsvertreters war das Ziel 

der Überarbeitung zum einen, die 

Initiativen für eine effektivere Be

kämpfung von Korruption und Amts

missbrauch in den Reihen der Par

tei aufzunehmen, die in den letzten 

Jahren von der Parteiführung ausge

gangen waren, und in entsprechen

de Regularien umzusetzen. Zum an

deren sollte den seit Mitte der 1990er 

Jahre veränderten sozioökonomischen 

Bedingungen Rechnung getragen wer

den, durch die sich auch das Spektrum 

konkreter Disziplinarverstöße gewan

delt hätte. Als ein Beispiel wurde der 

Wertpapiermarkt genannt, für dessen 

Regelung inzwischen eigene Gesetze 

und andere Bestimmungen formuliert 

worden seien. Daher sei es nicht län

ger nötig, Korruptionsaktivitäten von 

Parteimitgliedern etwa beim Kauf und 

Verkauf von Wertpapieren einer spe

zifischen Regelung durch Disziplinar

maßnahmen der Partei zu unterstel

len, wie dies noch in der vorläufigen 

Fassung von 1997 der Fall gewesen sei.

Die nun vorliegenden Vorschriften be

stehen aus 178 Artikeln und erstrecken 

sich insgesamt über drei volle Sei

ten der großformatigen Printausgabe 

der Volkszeitung. Der ausführlichen 

Auflistung einzelner Disziplinarverstö

ße ist eine grundsätzliche Kategori

sierung von Disziplinarstrafen vorge

schaltet. Für individuelle Parteimit

glieder sind je nach Schwere des Ver

stoßes folgende Maßnahmen vorgese

hen (Art. 10, 12-15):

• Verwarnung und verschärfte 

Verwarnung; beinhaltet das Ver

bot von Beförderungen auf Äm

ter inner- und außerhalb der 

Partei für einen Zeitraum von 

einem Jahr.

• Entlassung aus Parteiämtern; je 

nach Schwere des Falls erfolgt ei

ne Entlassung aus allen oder nur 

aus einzelnen Parteiämtern; da

mit verbunden ist auch die Emp

fehlung an Stellen außerhalb der 

Partei, den Betroffenen ebenfalls 

seiner Ämter zu entheben; vor

gesehen ist eine zweijährige Sus

pendierungsfrist .

• Versetzung in den Bewährungs

stand in der Partei (Jiu dang 

chakan)-, impliziert die Suspen

dierung von allen Parteiämtern 

während einer Bewährungsfrist 

von ein oder zwei Jahren, in

nerhalb derer der Betroffene sei

nen Status als Parteimitglied be

hält; bei nicht erfolgter Bewäh

rung erfolgt der Ausschluss aus 

der Partei.

• Ausschluss aus der Partei; unter

sagt den Neueintritt in die KP

Ch für mindestens fünf Jahre.

Für Parteiorganisationen, die kollek

tiver Disziplinarverstöße schuldig be

funden werden, sind als Disziplinar

maßnahmen die Reorganisation bzw. 

vollständige Auflösung der jeweiligen 

Organisation vorgesehen (Art. 11, 16- 

17).

Kernstück des äußerst langen Doku

ments ist eine detaillierte Auflistung 

von Disziplinarverstößen und den je

weils dafür vorgesehenen Disziplinar- 

strafmaßen (Art. 45-174). Die zahlrei

chen Verstöße gliedern sich in zehn
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Kategorien, die folgendermaßen über

schrieben sind (1) Verstöße gegen die 

politische Disziplin (an erster Stelle 

etwa die Organisation von und Teil

nahme an Protestaktionen gegen Par

tei und Regierung); (2) Verstöße ge

gen die organisatorische und personel

le Disziplin; (3) Verstöße gegen Recht

schaffenheit und Selbstdisziplin (et

wa die Bevorteilung von Familienan

gehörigen); (4) Korruption und Be

stechung; (5) Schädigung der sozia

listischen Wirtschaftsordnung (darun

ter etwa auch die Verletzung von geis

tigen Eigentumsrechten); (6) Verstö

ße gegen die Finanzdisziplm (etwa die 

Veruntreuung öffentlicher Gelder); (7) 

Pflichtversäumnisse und Amtsdelikte;

(8) Verletzung von Rechten der Par

teimitglieder und von Bürgerrechten;

(9) schwere Verstöße gegen die sozia

listische Moral (z.B. Ehebruch); und 

schließlich (10) Gefährdung der gesell

schaftlichen Ordnung (z.B. Pornogra

phie). Der Katalog verkörpert damit 

in negativer Art und Weise das so

zialistische Menschenbild, das die Mit

glieder der KPCh nicht nur als Funk- 

tions- bzw. Amtsträger, sondern in ih

rer gesamten moralisch-politisch-ideo

logischen Integrität fordert.

In auffälligem Widerspruch zu der 

peinlich genauen Katalogisierung 

möglicher Disziplinarverstöße stehen 

die großzügigen Ermessensspielräume, 

die den Disziplinkontrollkommissio

nen der verschiedenen Ebenen bei 

der Verhängung von Disziplinarmaß- 

nahmen gegen individuelle Partei

mitglieder zugestanden werden. So 

finden sich in den Artikeln 18 bis 29 

zahlreiche qualifizierende Umstände, 

aus denen eine Strafmilderung oder 

Strafverschärfung abgeleitet werden 

kann. Art. 21 etwa nennt sechs mög

liche Strafmilderungsgründe, darun

ter Auskunftsbereitschaft des Delin

quenten während des Disziplinarver

fahrens, Kooperationswillen bei der 

Aufdeckung von Disziplinarverstö- 

ßen Dritter, „anderweitige Verdiens

te“ oder „andernorts geregelte“ mil

dernde Umstände. Umgekehrt legt 

Art. 24 sechs mögliche Strafverschär

fungsgründe fest, darunter etwa Be

stechungsversuche oder „anderweiti

ges obstruktives Verhalten“ bei der 

Aufdeckung der Verstöße. Zusätzlich 

zu dem hier eröffneten Ermessens

spielraum gibt Art. 22 den Disziplin

kontrollkommissionen von der Pro

vinzebene aufwärts die Möglichkeit, 

„unter besonderen Umständen“ eine 

Milderung der vorgesehenen Diszip

linarstrafen zu erwirken. Trotz der 

detaillierten Aufstellung konkreter 

Strafmaße entstehen so beträchtli

che diskretionäre Spielräume, die dem 

Anspruch „gleichen Rechts für alle 

Parteimitglieder“, wie er den jüngs

ten Anstrengungen der Parteispitze 

offenbar innewohnt, deutlich zuwider

laufen.

Eine Ausnahme von dieser diskretio

nären Handhabe bildet einzig der Par

teiausschluss als der schärfsten Dis- 

ziplinarstrafkategorie. So regelt Art. 

12 im zweiten Absatz, dass in Fällen, 

in denen die Vorschriften einen Aus

schluss aus der Partei vorsehen, eine 

Milderung des Strafmaßes nicht mög

lich ist. Diese Ausnahme ist deshalb 

von besonderer Tragweite, weil ein 

weiterer Abschnitt der Vorschriften 

(Art. 30-33) zugleich regelt, dass ei

ne strafrechtliche Verfolgung von Par

teimitgliedern im Rahmen des Straf

gesetzes automatisch den Ausschluss 

aus der Partei mit sich bringt (Aus

nahmen sind nach Art. 30, Abs. 3 

hier wiederum möglich im Fall fahr

lässig begangener krimineller Delikte, 

die mit Freiheitsstrafen unter drei Jah

ren bestraft werden). Mit dieser Re

gelung wurde offenbar versucht, die 

Grenze zwischen parteiinterner Dis

ziplinierung einerseits und strafrecht

licher Verfolgung andererseits schärfer 

als bisher zu ziehen und eine Kom

petenzvermischung von Disziplinkon

trollkommissionen und Strafgerichten 

möglichst zu vermeiden.

Dies ändert jedoch nichts daran, dass 

mit den nun revidierten Vorschriften 

an einer aus rechtsstaatlicher Sicht 

bedenklichen doppelbödigen Struktur 

festgehalten wird: Neben dem Wirk

bereich des Strafgesetzes der VR Chi

na, das seit 1979 ausführlich kodifi

ziert worden ist, besteht in Gestalt der 

Disziplinarvorschriften ein spezifischer 

Normenkatalog für den parteiinternen 

Gebrauch fort. Problematisch ist die

ser Normenkatalog vor allem deshalb, 

weil er einen faktischen Anwendungs

vorrang beansprucht. So werden Mit

glieder der KPCh von einer strafrecht

lichen Verfolgung begangener Delikte 

zunächst so lange abgeschottet, wie 

die parteiinterne Ermittlung andauert 

- wie oben gezeigt, bestehen hier er

hebliche Ermessensspielräume für die 

zuständigen Disziplinkontrollkommis

sionen. Erst nach Abschluss der in

ternen Ermittlungen wird der Delin

quent im Fall schwerwiegender Verge

hen der „Hand des Gesetzes“ überant

wortet. So sehr die neuen Vorschrif

ten im Einzelnen auch darauf ange

legt sind, objektive Kriterien für die 

Disziplinierung von Parteimitgliedern 

zu etablieren, unterwandern sie damit 

im Ganzen doch die Glaubwürdigkeit 

der Rechtsstaatsoffensive, die sich die 

neue Parteiführung unter Hu Jintao 

seit dem Herbst 2002 auf ihre Fahnen 

geschrieben hat. (RMRB, 19., 20.2.04) 

-hol-

14 Ehemaliger Vizeprovinzgou

verneur wegen Korruption 

hingerichtet

Der frühere Stellvertretende Gouver

neur der Provinz Anhui, Wang Huai- 

zhong, wurde am 12. Februar hinge

richtet, nachdem im Dezember 2003 

wegen Bestechlichkeit das Todesurteil 

gegen ihn verhängt und seine Beru

fung im Januar dieses Jahres abge

lehnt worden war.

Nach den Exekutionen des ehemaligen 

Vizegouverneurs der Provinz Jiang- 

xi, Hu Changqing, und des früheren 

Vorsitzenden der Autonomen Region 

Guangxi und stellvertretenden NVK- 

Vorsitzenden des NVK, Cheng Kejie, 

im Frühjahr bzw. Sommer 2000 wur

de damit innerhalb weniger Jahre an 

einem ranghohen Kader ein Todesur

teil vollstreckt. Wie in den vorher

gehenden Fällen betonten die staatli

chen Medien auch hier die Entschlos

senheit der parteistaatlichen Führung, 

die Korruption in höchsten Führungs

ebenen konsequent zu bekämpfen. Am 

Exempel Wang Huaizhongs sollte ins

besondere demonstriert werden, dass 

nicht allein die Höhe der empfange

nen Bestechungsgelder und anderer il

legal erworbener Vermögensarten den 

Ausschlag über das Strafmaß gäben, 

sondern auch das subjektive Verhalten 

des Angeklagten im Prozessverlauf in 

Betracht gezogen würde.

Der 57-jährige Wang Huaizhong hat

te 1999 das Amt eines Vizegouver

neurs der zentralchinesischen Provinz 

Anhui angetreten, nachdem er zuvor 

als Parteisekretär der Stadt Fuyang 

in derselben Provinz tätig gewesen 

war. Im Herbst 2002 war er wegen
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Verdachts der Bestechlichkeit verhaf

tet und vor der Staatsanwaltschaft 

der Provinz Shandong angeklagt wor

den - in Anhui selbst, so wurde der 

Transfer in die ostchinesische Provinz 

Shandong begründet, sei die Unpar

teilichkeit der Richter nicht sicherge

stellt gewesen. Wang Huaizhong wur

de zur Last gelegt, zwischen 1994 und 

2001 Bestechungsgelder und Sachge

schenke im Gesamtwert von 5,17 Mil

lionen Yuan angenommen zu haben. 

Ferner hätten sich in seinem Besitz 

Vermögenswerte von rund 4,8 Millio

nen Yuan gefunden, deren Herkunft er 

nicht erklären konnte.

In Medienkommentaren wurde darauf 

hingewiesen, dass in früheren Fällen 

von Bestechlichkeit ranghöher Kader 

Todesurteile mit zweijährigem Voll

streckungsaufschub verhängt worden 

waren, obgleich die zur Rede stehen

den Bestechungssummen deutlich hö

her gewesen seien. Li Jiating etwa, der 

ehemalige Gouverneur der südchine

sischen Provinz Yunnan, habe über 

18 Millionen Yuan an Bestechungsgel

dern erhalten bzw. veruntreut, den

noch sei ihm ein zweijähriger Voll

streckungsaufschub des gegen ihn ver

hängten Todesurteils gewährt worden 

(vgl. C.a., 2003/5, Ü 16). Im Justiz

system der VR China bringt ein sol

cher Vollstreckungsaufschub die Mög

lichkeit mit sich, dass das Todesurteil 

bei guter Führung des Häftlings in ei

ne lebenslange Freiheitsstrafe verwan

delt wird.

Die Richter begründeten die sofortige 

Vollstreckung des Todesurteils im Fall 

Wang Huaizhongs damit, dass dieser 

keinerlei Einsicht in die Schändlichkeit 

der ihm vorgeworfenen Verbrechen ge

zeigt habe. Vielmehr habe er auch 

noch nach Aufnahme des Ermittlungs

verfahrens versucht, Bestechungsgel

der zu erpressen, um damit wiede

rum Ermittler und Strafverfolger gnä

dig zu stimmen und das Strafverfah

ren zu seinen Gunsten zu beeinflus

sen. Ferner habe er seine Verbrechen 

bis zuletzt nicht vollständig eingestan

den und - anders als seinerzeit etwa 

Li Jiating - in keiner Weise mit den 

Gerichten kooperiert. Seine starrsin

nige Haltung wurde Pressekommen

taren zu Folge damit erklärt, dass 

Wang Huaizhong als Waise von mit

tellosen Verwandten aufgezogen wor

den sei und während seiner gesamten 

beruflichen Laufbahn an einem Min

derwertigkeitskomplex gelitten habe.

Die in den Medien ausgetragene De

batte über die angemessene Höhe des 

Strafmaßes in Relation zu früheren 

vergleichbaren Fällen verdeutlicht die 

große Resonanz, auf die dieses The

ma in der chinesischen Öffentlich

keit stößt. Mit der unter Jiang Ze- 

min begonnenen Praxis der Hinrich

tung hochrangiger Partei- und Re

gierungsvertreter haben sich zuneh

mend populistisch gefärbte Maßstäbe 

„verdienter“ bzw. „unverdienter“ Stra

fen herausgebildet. Für die politische 

und gesellschaftliche Verhandlung die

ser Maßstäbe scheint der Wortlaut des 

Strafgesetzbuchs nur noch von rudi

mentärer Bedeutung zu sein. (XNA, 

12.2.04; Xinhua, 12.2.04; RMRB web 

site, 13.2.04; FAZ, 13.2.04) -hol-

15 Sorgen um die öffentliche Si

cherheit nehmen zu

Nach einer Serie verheerender Un

glücke mit hunderten Todesopfern ist 

das Thema öffentliche Sicherheit in 

den Blickpunkt des allgemeinen In

teresses gerückt und hat den Hand

lungsdruck auf die Regierung erhöht. 

Experten drängen darauf, bestehen

de Sicherheitsstandards zu überprüfen 

und sich verstärkt für die Umsetzung 

entsprechender Regelungen einzuset

zen. Auch in verschiedenen Internet- 

Foren wurde die parteistaatliche Füh

rung aufgefordert, die Sicherheitsstan

dards im Lande zu verbessern. Die Re

gierung leitete erste Maßnahmen ein.

Die jüngste Reihe von Unfällen hat 

die Öffentlichkeit aufgeschreckt. Be

reits Ende Dezember waren 243 Men

schen bei einem schweren Giftgasun

glück in der Nähe der Millionenmetro

pole Chongqing ums Leben gekommen 

(vgl. C.a., 2003/12, Ü 12; 2004/1, Ü 

13). Eine Massenpanik in einem Park 

im Beijinger Vorort Miyun forderte 

zum Ende des Frühlingsfests 37 To

desopfer; und Mitte des Monats star

ben bei Großfeuern in einem Einkaufs

zentrum im nordostchinesischen Jilin 

sowie in einem Tempel in der Ort

schaft Wufeng, Provinz Zhejiang, zu

sammen mehr als 90 Menschen (vgl. 

dazu auch nachfolgende Übersicht).

Sachverständige weisen darauf hin, 

dass die verhältnismäßig hohen Opfer

zahlen bei Unglücken in China meist 

nicht an fehlenden Sicherheitsbestim

mungen lägen. Vielmehr hapere es an 

deren konsequenter Durchsetzung und 

Kontrolle. Hinzu komme ein mangeln

des Sicherheitsbewusstsein des Groß

teils der Bevölkerung - häufig fehle es 

sogar Regierungs- und Parteifunktio

nären an entsprechendem Verständ

nis. Hier müsse die Regierung mit ent

sprechenden Bildungskampagnen an

setzen, so Professor Luo Yun, Re

gierungsberater in Fragen der öffent

lichen Sicherheit. Eine solche Kam

pagne könne relativ bald Früchte 

tragen, wohingegen andere Maßnah

men wie eine strengere Durchsetzung 

von Sicherheitsnormen Jahre bräuch- 

ten, um greifbare Erfolge vorzuweisen. 

Die Öffentlichkeit, vor allem Funk

tionäre und Geschäftsleute, die für 

die Instandhaltung öffentlicher Ge

bäude verantwortlich sind, müssten 

sich nicht nur darüber im Klaren sein, 

was in Notfällen zu tun ist, sondern 

auch wie diese verhindert werden kön

nen.

Chinesische Medienberichte über den 

Brand in einem Einkaufszentrum in 

Jilin beispielsweise sprechen von ver

sperrten Notausgängen sowie versie

gelten Fenstern, die sowohl den Men

schen den Weg aus den Flammen 

versperrt als auch die Rettungskräf

te daran gehindert hätten, den Op

fern zur Hilfe zu kommen. Gemäß of

fiziellen Statistiken kommen in Chi

na im Durchschnitt jährlich 130.000 

Menschen aufgrund mangelnder Si

cherheitsvorkehrungen in Minen, Ge

bäuden usw. ums Leben, rund 700.000 

werden verletzt. Die wirtschaftlichen 

Verluste belaufen sich auf etwa 150 

Milliarden RMB.

Ministerpräsident Wen Jiabao rief 

Mitte des Monats das „Innere Ka

binett“, die Ständige Konferenz des 

Staatsrats, zusammen und ordnete ei

ne landesweite Sicherheitskontrolle öf

fentlicher Plätze und Gebäude an. Auf 

der Sitzung wurde wiederholt die Not

wendigkeit einer gewissenhaften Auf

klärung bisheriger Unglücke bekräf

tigt. Die Ursachen müssten geklärt, 

die Schuldigen ausgemacht und be

straft, Lehren gezogen und Verbesse

rungen vorgenommen werden.

Letzteres sei jedoch oftmals schwierig 

durchzuführen, so Li Geping, stellver

tretende Leiterin der China Desaster 

Prevention Association. Sie weist da
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rauf hin, dass aufgrund der Beteili

gung einer Vielzahl von Regierungs

stellen aus den Erfahrungen der Un

glücke in der Vergangenheit oftmals 

nicht optimal gelernt worden sei. Die 

Koordination zwischen den einzelnen 

Behörden müsse diesbezüglich grund

legend verbessert werden, fordert Li.

Unterdessen werden auch Fragen nach 

dem Stand der Sicherheitsvorkehrun

gen für Krisen großen Ausmaßes wie 

Erdbeben, Großbrände und terroristi

sche Anschläge laut. Sicherheitsexper

ten sind der Meinung, dass die chinesi

schen Behörden zwar in der Lage sei

en, auch in solchen Fällen ihre Res

sourcen wie Armee, Polizei und Feu

erwehr schnell zu mobilisieren. Aller

dings seien sie sehr schlecht ausgerüs

tet, was die Verhinderung derartiger 

Katastrophen betreffe.

Ein Führungskader der Beijinger U- 

Bahn weist beispielsweise darauf hin, 

dass die Gefahren, die von dem teil

weise bereits in den sechziger Jahren 

erbauten U-Bahn-System der Haupt

stadt ausgingen, derzeit nicht voll

ständig bekannt seien, da es in jüngs

ter Zeit keine grundlegende Überprü

fung gegeben habe. China Newsweek 

Magazine prangert in einem Bericht 

zudem an, dass es in den großen und 

mittleren Städten Chinas einen gra

vierenden Mangel an Feuerlöschern in 

öffentlichen Gebäuden gebe. Des Wei

teren zitierte die offizielle Nachrich

tenagentur Xinhua den Sprecher des 

staatlichen Amts für die Überwachung 

von Arbeitssicherheit, Huang Yi, mit 

den Worten, dass 20 Prozent der klei

nen Städte und 30 Prozent der Kreise 

in China nicht über entsprechende Be

hörden zur Überwachung der öffentli

chen Sicherheit verfügten. Bisher wer

de noch zu wenig in Sicherheitseinrich

tungen investiert; ein effizientes Ret

tungsnetzwerk habe sich bislang nicht 

entwickelt, so Huang.

Landesweit gibt es in China ledig

lich eine einzige moderne Notfall-Zu

fluchtsstätte, die im Katastrophenfall 

gut 230.000 Menschen versorgen und 

Unterschlupf gewähren könnte. Diese 

befindet sich im Yuandadu-Park in der 

Hauptstadt und ist erst im Septem

ber letzten Jahres fertig gestellt wor

den. Staatlichen Medien zufolge plant 

die Regierung, weitere Notfallstätten 

in Beijing zu bauen, sodass alle Ein

wohner der Hauptstadt „in naher Zu

kunft“ Zugang zu angemessenen Zu

fluchtsorten haben. Bisher ist jedoch 

nicht bekannt, ob es auch für andere 

Großstädte ähnliche Pläne gibt. Nach 

Ansicht des japanischen Sicherheitsex

perten Akihira Komatsu müssten al

lein in Shanghai aufgrund der hohen 

Bevölkerungsdichte mindestens 30 Zu

fluchtsstätten vom Ausmaße der be

reits erbauten in Beijing errichtet wer

den. (XNA, 2., 17., 24.2.04; ST, 7., 17., 

18., 24.2.04; RMRB, 17.2.04; SCMP, 

18.2.04) -bk-

16 Repressalien gegen religiöse

Aktivitäten nehmen nach 

Tempel-Brand in Zhejiang 

zu

Nach Angaben der Hongkonger Ta

geszeitung South China Morning Post 

gehen die lokalen Behörden in Zhe

jiang nach einem Tempel-Brand in 

der Ortschaft Wufeng verstärkt gegen 

nicht registrierte religiöse Gruppen 

vor. Dabei diene ihnen der Verweis 

auf Sicherheitsbedenken als Vorwand. 

So seien von den Regierungsstellen 

für öffentliche Sicherheit und Feuer

schutz der Provinz inzwischen elf Ar

beitsgruppen entsandt worden, die be

reits eine Vielzahl der nicht gemelde

ten Treffpunkte religiöser Gruppen in 

der ostchinesischen Provinz geschlos

sen bzw. abgerissen haben. Laut Dar

stellung der amtlichen Nachrichten

agentur Xinhua verfolgten die Mann

schaften primär das Ziel, den Feuer

schutz in öffentlichen Gebäuden der 

Provinz zu überprüfen und mögliche 

Risiken aufzuzeigen.

Bei einem Brand in einem nicht re

gistrierten Tempel im Kreis Haining 

waren am 15. Februar 40 ältere Frau

en ums Leben gekommen und drei 

weitere verletzt worden. Gemäß Un

tersuchungen der örtlichen Behörden 

hatten Kerzen und verbranntes Pa

piergeld Feuer entfacht, woraufhin die 

aus Stroh und Bambus erbaute Hüt

te sofort in Flammen aufgegangen 

sei. Xinhua-Berichte führen Nachläs

sigkeit und „kultartige, abergläubische 

Aktivitäten“ als Grund für die Kata

strophe an. Mindestens vier Dorfbe

wohner wurden in der zweiten Mo

natshälfte verhaftet. Darunter seien 

ein Mann und drei Frauen, die die reli

giösen Aktivitäten im niedergebrann

ten Tempel organisiert haben sollen.

Laut South China Morning Post sei

en die umgekommenen Frauen in dem 

selbst erbauten Tempel regelmäßig zur 

Verehrung von buddhistischen und 

Volksgottheiten zusammengekommen. 

Ein hoher Funktionär der Region gab 

an, dass Haining in den Jahren 2001 

und 2002 viele Tempel, die ohne offi

zielle Erlaubnis erbaut worden waren, 

abgerissen habe. Allerdings hätten Be

wohner insbesondere der ländlichen 

Gebiete einige dieser religiösen Stät

ten im letzten Jahr wieder aufgebaut. 

Häufig seien dafür leicht entflammba

re Materialien wie Stroh und Bam

bus verwendet worden. Auch der nun 

abgebrannte Tempel war ursprünglich 

von der lokalen Regierung niederge

rissen und im Juni letzen Jahres er

neut errichtet worden. Xinhua berich

tet, dass die lokale Regierung eine 

Summe von 80.000 RMB für die Fa

milien der Opfer bereitgestellt habe.

Die für religiöse Angelegenheiten zu

ständigen Behörden in Zhejiang hat

ten erst letzten Monat von der 

Zentralregierung eine finanzielle Auf

stockung erhalten, um die „patrioti

schen Kräfte“ unter den Gläubigen 

zu fördern und „verdächtige Elemen

te“ auszumerzen, so die South Chi

na Morning Post. Auf einer nationa

len Konferenz zur Religionsarbeit im 

Januar rief Jia Qingling, Vorsitzen

der der Politischen Konsultativkon

ferenz des Chinesischen Volkes, alle 

Parteigremien auf, die Überwachung 

religiöser Aktivitäten zu verstärken, 

wachsam gegenüber einer möglichen 

„Unterwanderung“ durch ausländische 

Interessen zu sein und die Energien 

der „Massen“ auf den Aufbau einer 

Wohlstandsgesellschaft zu lenken. Ye 

Xiaowen, Leiter der Behörde für reli

giöse Angelegenheiten, betonte zudem 

die Notwendigkeit, ein Team aus Füh

rungskadern zusammenzustellen, das 

diesen Aufgaben Rechnung trage. Da

für seien vom Staatsrat 450 Millionen 

RMB bereit gestellt worden.

Die Behörden in Zhejiang und in 

der Nachbarprovinz Jiangsu sind nach 

langer Zeit des Laissez-faire-Ansat- 

zes gegenüber religiösen Aktivitäten 

in den letzten Jahren besonders hart 

gegen Untergrundkirchen und nicht 

gemeldete Tempel vorgegangen. Erst 

im Herbst 2003 waren in den bei

den Provinzen hunderte religiöse Stät

ten geschlossen und teilweise zerstört 

worden (vgl. C.a., 2003/11, Ü 11). 

Nach Meinung von Beobachtern sei
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en die Funktionäre in den wirtschaft

lich prosperierenden Küstenregionen 

anscheinend besonders besorgt, aus

ländische Kräfte könnten über religi

öse Aktivitäten auf die Region Ein

fluss nehmen. Zudem ist zu vermuten, 

dass nicht offiziell registrierte Aktivi

täten dieser Art in den letzten Jahren 

stark zugenommen haben. Abgesehen 

vom grundsätzlichen Argwohn gegen

über religiösen Gemeinschaften hegt 

die parteistaatliche Führung generell 

Misstrauen gegenüber jeglichen Ver

einigungen, die sich landesweit orga

nisieren und sich ihrer Kontrolle ent

ziehen könnten. (ST, 16.2.04; XNA, 

17., 18., 26.2.04; SCMP, 19.2.04, nach 

BBC PF, 20.2.04) -bk-

17 Internationaler Einsatz für 

inhaftierten tibetischen Re

ligionsführer

Der Fall des inhaftierten tibetischen 

Religionsführers Tenzin Delek Rinpo- 

che, der im Dezember 2002 von ei

nem Gericht in der Provinz Sichuan 

zum Tode mit zweijährigem Voll

streckungsaufschub verurteilt worden 

war, hat in den vergangenen Wo

chen eine Welle von Aktionskampag

nen internationaler Menschenrechtsor

ganisationen ausgelöst, die sich für sei

ne Freilassung einsetzen.

Tenzin Delek war am 7. April 2002 

in Zusammenhang mit einem Bom

benanschlag in Chengdu, Provinz Si

chuan, verhaftet worden. In einem 

nichtöffentlichen Strafverfahren wurde 

am 2. Dezember 2002 gegen ihn und 

seinen Mitarbeiter Lobsang Dhondup 

das Todesurteil ausgesprochen. Den 

beiden wurde zur Last gelegt, ter

roristische Mittel zur Erreichung der 

Unabhängigkeit Tibets eingesetzt und 

dadurch den Tod eines Passanten ver

antwortet zu haben. Während Ten

zin Deleks Todesstrafe um zwei Jahre 

aufgeschoben wurde, wurde Lobsang 

Dondrup unmittelbar nach Ablehnung 

seiner Berufungsklage am 26. Januar 

2003 hingerichtet. Das repressive Vor

gehen der chinesischen Justiz hat in

ternationale Menschenrechtsorganisa

tionen stark alarmiert und die Furcht 

erzeugt, ein ähnliches Schicksal könn

te nach Ablauf des zweijährigen Voll

streckungsaufschubs auch Tenzin De

lek Rinpoche ereilen.

Anfang Februar legte Human Rights 

Watch, eine anerkannte und seit lan

gen Jahren mit China befasste Men

schenrechtsorganisation mit Sitz in 

New York, einen 108 Seiten langen Be

richt mit dem Titel „Trials of a Tibe- 

tan Monk: The Case of Tenzin Delek“ 

(www.hrw.org/reports/2004/china200 

4) vor. Auf der Basis von Interviews 

mit zahlreichen Zeugen, chinesischen 

Justizvertretern und Tenzin Delek 

selbst schildert der Bericht den Ver

lauf des von hochgradiger Intranspa

renz geprägten Strafverfahrens. Da

nach fand der Prozess mit der Begrün

dung der Wahrung von Staatsgeheim

nissen hinter verschlossenen Türen 

statt; Familienangehörige erhielten 

keinen Zugang zu dem Angeklag

ten; prominenten Strafverteidigern, 

die in den 1990er Jahren chinesische 

Dissidenten wie Wei Jingsheng und 

Wang Juntao vertreten hatten, wur

de die Verteidigung Tenzin Deleks 

untersagt; die zuständigen Gerichte 

haben bislang keinen nachvollziehba

ren Nachweis für die Anschuldigungen 

vorgelegt; Dutzende von Petitionären 

aus dem Heimatort Tenzin Deleks, 

die seine Unschuld beteuerten, wur

den von der Polizei eingeschüchtert, 

einige von ihnen ebenfalls verhaftet 

und in mindestens sechs Fällen zu 

mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Ausführliche Informationen liefert der 

Bericht auch über die politischen Hin

tergründe des Falls. So habe Tenzin 

Delek, ein im Kreis Yajiang in der Pro

vinz Sichuan gebürtiger angesehener 

tibetischer Religionsführer, seit meh

reren Jahren vielfältige Anstrengun

gen unternommen, um die sozialen, 

medizinischen, schulischen und religi

ösen Bedingungen für die von ihm re

präsentierte tibetische Gemeinde zu 

verbessern. Auch habe er sich für öko

logische Belange eingesetzt und insbe

sondere gegen die rücksichtslose Aus

beutung natürlicher Ressourcen und 

das Abholzen von Wäldern in Westsi- 

chuan gekämpft. Als politischer Akti

vist habe er das Missfallen der chine

sischen Behörden erregt, die ihn nun 

in einem System der Justizwillkür un

ter dem Vorwand subversiver terroris

tischer Verbechen auszuschalten ver

suchten.

Der Fall Tenzin Deleks stelle damit 

die Kulmination von Repressalien des 

chinesischen Staates gegen tibetische 

Aktivisten dar, die sich nicht nur 

auf das Territorium Tibets beschränk

ten, sondern sich auch gegen Tibe

ter in den westchinesischen Provin

zen Sichuan, Yunnan, Qinghai und 

Gansu richteten. Neben religiösen und 

kulturellen Aktivitäten der Tibeter 

würden zunehmend auch Anstrengun

gen zur Verbesserung der sozialen 

und wirtschaftlichen Bedingungen ti

betischer Bevölkerungsteile von chine

sischer Seite mit Argwohn betrach

tet, da sie als Ausdruck autochtho

ner politischer Macht in den monas- 

tisch strukturierten tibetischen Ge

meinschaften gewertet würden.

Die hohe Publizität, die der Fall 

Tenzin Deleks mit dem vorliegen

den Bericht von Human Rights 

Watch erhalten hat, wurde in den 

vergangenen Wochen von zahlrei

chen Aktionskampagnen verschiede

ner Menschenrechtsorganisationen be

gleitet. So wurde etwa der 27. Janu

ar 2004 als „Worldwide Day of Ac

tion for Tenzin Delek Rinpoche“ aus

gerufen, an dem Protestaktionen vor 

chinesischen Botschaften und Gene

ralkonsulaten unter anderem in Ber

lin, London, San Francisco und Chica

go stattfanden. Zahlreiche Regierun

gen Europas und anderer westlicher 

Staaten wurden aufgefordert, sich ge

genüber der chinesischen Regierung 

für eine Freilassung Tenzin Deleks ein

zusetzen. Am 4. Februar unternahm 

die Europäische Union eine Demar

che beim chinesischen Außenministe

rium, um über seinen Verbleib zu er

fahren. Die chinesische Seite teilte da

raufhin mit, dass Tenzin Delek Rinpo

che sich im Chuandong-Gefängnis im 

Kreis Dazu im Osten Sichuans befinde 

und bei guter Gesundheit sei. Geklärt 

wurde außerdem, dass der zweijäh

rige Aufschub der Todesstrafe nicht, 

wie zum Teil vermutet, bereits Anfang 

April, sondern frühestens im Dezem

ber 2004 ablaufen würde.

Der Fall Tenzin Deleks dürfte da

mit in den kommenden Monaten zu 

einem „Dauerbrenner“ in den diplo

matischen Beziehungen zu China wer

den. Für Menschenrechtsaktivisten in 

Europa und den USA scheint der Ti

beter bereits zu einer Symbolfigur im 

Kampf gegen chinesische Justizwillkür 

und politische Verfolgung auch außer

halb Tibets geworden zu sein. (www. 

hrw.org/reports/2004/china2004; ww 

w.hrw.org/english / docs/2004/02/06/ 

china7278.htm; www.phayul.com/new 

s/article.aspx?id=5953; WSJ, 8., 

9.2.04; IHT, 16.2.04) -hol-
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